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Wohnung zu 
 

Nebenkosten

 

  

weitere Informationen auch unter 

Abweichungen der ta

sächlichen Wohnungsgr

ße von den Vorgaben im 

Mietvertrag können eine 

fristlose Kündigung des 

Mieters rechtfertigen

Nach einem Urteil des 

Bundesgerichtshofs steht 

dem Mieter in solchen 

Fällen das Recht

sen Kündigung zur Seite, 

wenn der Gebrauch der 

Mietsache durch die ta

sächlich geringere Größe 

beeinträchtigt wird.

diesem Fall stellte sich 

Grundsätzlich hat ein 

Vermieter nur die Mö

lichkeit, eine 

liche und 

same Nebenkostena

rechnung 

eines Jahres 

ren. 

Die Abrechnung für das 

Jahr muss spätestens am 

Ende des darauffolgenden 

Jahres beim Mieter zug

gangen sein.

der BGH deutlic

dies erstens für eine

Unser Service  

Neben den regelmäßigen 

Neuerungen von Gesetzen 

befindet sich auch die 

Rechtsprechung im steti-

gen Wandel. Wichtige Ent-

scheidungen, die auch ei-

nen Richtungswechsel bei 

Gerichten oder Behörden 

bedeuten können, sind 

schwer und zeitaufwendig 

zu erfassen und einzuord-

nen. Da es jedoch im Pri-

vat- und Geschäftsleben  

teils von elementarer Be-

deutung sein kann, über 

aktuelle Entwicklungen in-

formiert zu sein, bieten wir 

Ihnen unseren Service an, 

der Ihnen schnell und un-

kompliziert wichtige und 

interessante Urteile für den 

praktischen Umgang aufbe-

reitet und grundlegende 

Verhaltenstipps mit auf 

den Weg gibt.  
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Aktuelle Rechtsinfos - Mietrecht

Wohnung zu klein – fristlose Kündigung
  

Nebenkosten – nur innerhalb derJahre

  

weitere Informationen auch unter www.rae-hoelzl.de 

Viersen •  Bonn  

Abweichungen der tat-

sächlichen Wohnungsgrö-

ße von den Vorgaben im 

Mietvertrag können eine 

fristlose Kündigung des 

Mieters rechtfertigen … 

Nach einem Urteil des 

Bundesgerichtshofs steht 

dem Mieter in solchen 

llen das Recht zur fristlo-

sen Kündigung zur Seite, 

wenn der Gebrauch der 

Mietsache durch die tat-

sächlich geringere Größe 

beeinträchtigt wird. In 

diesem Fall stellte sich 

eine Abweichung von fast 

25 qm heraus, die zu viel 

gezahlte Miete konnte 

der Mieter zurückverlan-

gen.   

Ab einer Wohnflächen-

abweichung von mehr als 

10 % liegt in der Regel 

nach der Rechtsprechung 

ein Mangel vor, der stets 

eine Mietminderung 

rechtfertigt.  

Daneben ist der Mieter 

auch berechtigt, eine 

fristlose Kündigung aus-

zusprechen. Vorsicht ist 

Grundsätzlich hat ein 

Vermieter nur die Mög-

lichkeit, eine unverständ-

liche und daher unwirk-

same Nebenkostenab-

rechnung allein innerhalb 

eines Jahres zu korrigie-

Die Abrechnung für das 

Jahr muss spätestens am 

Ende des darauffolgenden 

Jahres beim Mieter zuge-

gangen sein. Hier macht 

der BGH deutlich, dass 

dies erstens für eine nicht 

zu beanstandende Ab-

rechnung gilt, spätere 

Korrekturen nach Fristab-

lauf also nicht mehr be-

rücksichtigt werden kön-

nen. Darüber hinaus soll 

auch eine Zahlungszusage 

des Mieters dem Aus-

schluss nicht entgegen 

stehen.  Die Jahresfrist 

soll als Ausschlussfrist 

verstanden werden, der 

Gedanke der Rechtssi-

cherheit steht für die 

Rechtsprechung im Vor-

dergrund.  

...jetzt auch in 

Viersen-Süchteln 
 

hoelzl.de 

bonn@rae-hoelzl.de 

Mietrecht 

fristlose Kündigung… 
 

nur innerhalb derJahresfrist... 

 

aber geboten, wenn man 

bereits einige Jahre un-

beanstandet und ohne 

Nachprüfung der tatsächli-

chen Größe die Miete 

entrichtet. Hier kann es 

sein, dass man als Mieter 

seine Rechte verwirkt.  

Eine zeitige Geltendma-

chung seiner Rechte ist 

also – wie sonst auch – in 

diesen Fällen geboten.  

BGH, VIII ZR 86/08 

 

 

Für alle Beteiligten im 

Mietvertrag gilt daher: 

eine Nebenkostenabrech-

nung sollte detailliert und 

umfassend erstellt wer-

den, um Rechtsnachteile 

zu verhindern. Andershe-

rum sollten Mieter eine 

Nebenkostenabrechnung 

nicht einfach bezahlen, 

sondern bei Zweifeln eine 

Überprüfung vornehmen 

lassen.  

BGH, VIII ZR 84/07 
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Umlagefähigkeit von Hausmeisterkosten
  

Die Legende von den drei Nachmietern

  

 

Nach einem jüngst publi-

zierten Urteil des BGH 

müssen Vermieter in der 

Nebenkostenabrechnung 

die Aktivitäten des 

Hausmeisters exakt ent-

schlüsseln. 

Die bloße Auflistung der 

Kosten des Hausmeisters 

in der Nebenkostenab-

rechnung reicht hierfür 

nicht aus. Denn nicht die 

gesamten Kosten sind 

nach der Rechtsprechung 

des BGH umlagefähig und 

damit vom Mieter zu 

zahlen. Instandhaltungs-

arbeiten oder Verwal-

tungskosten sind etwa 

nicht generell 

hig.  

In diesem Fall hatte der 

Vermieter 

von den Hausmeisterko

ten abgezog

dend soll aber der

che Aufwand des Hau

meisters 

muss der Vermieter den 

Umfang der umlagefäh

gen Arbeiten 

nachweisen

meister –

vorkommt 

von Arbeiten durchfü

ren, wie etwa Be

Rechtsirrtümer unter der 

Lupe: muss ein Mieter 

dem Vermieter bloß drei 

Nachmieter anbieten, um 

den Mietvertrag vorzeitig 

beenden zu können und 

etwa die Kündigungsfrist 

zu umgehen? 

Ein klares Nein. Wenn im 

Mietvertrag keine Verein-

barung getroffen wurde, 

kann der Mieter nur in 

gewissen Fällen einen 

Nachmieter stellen, z.B. 

bei einem Ortswechsel 

aus beruflichen Gründen 

oder bei Familienzuwachs, 

wenn dadurch 

Wohnung zu klein wird

Der Ersatzmieter muss

wenn er denn gestellt we

den darf, 

geeignet sein. 

willens sein, in den best

henden Mietvertrag unei

geschränkt einzutreten und 

er muss die Miete bezahlen 

können. Für den Vermieter 

darf es also keine Schlech

erstellung geben. 

Vertragsge

also auch ein einziger 

Nachmieter 

auch keine 17... 

 

Umlagefähigkeit von Hausmeisterkosten... 

 

 

Die Legende von den drei Nachmietern... 

 

tungskosten sind etwa 

generell umlagefä-

In diesem Fall hatte der 

Vermieter pauschal 10 % 

von den Hausmeisterkos-

ten abgezogen. Entschei-

soll aber der wirkli-

Aufwand des Haus-

meisters sein. Generell 

der Vermieter den 

Umfang der umlagefähi-

gen Arbeiten im Prozess 

nachweisen. Wenn Haus-

– wie es häufig 

vorkommt – eine Vielzahl 

von Arbeiten durchfüh-

ren, wie etwa Besichti-

gungstermine mit Interes-

senten oder kleine Repa-

raturen, so handelt es sich 

in der Regel nicht um 

umlagefähige Kosten. Nur 

an klassischen Tätigkeiten, 

wie Reinigung, Garten-

pflege oder Wartungsar-

beiten, muss sich ein 

Mieter beteiligen.  

Fazit: auch hier lohnt sich 

für den Mieter ggf. ein 

kritischer Blick in die Ab-

rechnung. Vermieter soll-

ten sich im Gegenzug bei 

der Erstellung der Ab-

rechnung auf das Urteil 

einstellen.  

dadurch nun die 

Wohnung zu klein wird.  

Der Ersatzmieter muss, 

wenn er denn gestellt wer-

den darf, zumutbar und 

net sein. Er muss also 

sein, in den beste-

henden Mietvertrag unein-

geschränkt einzutreten und 

er muss die Miete bezahlen 

Für den Vermieter 

darf es also keine Schlecht-

erstellung geben. Je nach 

Vertragsgestaltung reicht 

also auch ein einziger 

Nachmieter – oder eben 

auch keine 17...  

 

Unser  Newsletter soll Sie 

nicht nur über neue Urteile 

und Gesetze informieren, 

sondern Ihnen auch grund-

legende Rechtstipps vermit-

teln oder über klassische 

Rechtsirrtümer aufklären.  

 

Wussten sie schon, dass… 

eine Kündigung wegen 

Eigenbedarfs durch den 

Vermieter auch möglich ist, 

wenn dieser das vermietete 

Objekt in erster Linie des-

halb benötigt, weil infolge 

seines „unerträglichen“ 

Schnarchens seine Ehefrau 

nachts keine ruhige Minute 

mehr hat? (AG Sinzig / LG 

Koblenz 14 S 216/98) 
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